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 Veröffentlicht am 22.12.1994

Norm

DHG §2 Abs1

Rechtssatz

Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Schadenszufügung und Arbeitsverhältnis ist bei einem Schadenseintritt

außerhalb der Dienstzeit, beispielsweise auf der Fahrt zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, auch dann anzunehmen,

wenn zwischen Schadensereignis und Dienstleistung ein ursächlicher Zusammenhang besteht.
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